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Lukas Bäumle, Präsident

Ich hoffe, Sie hatten einen schönen

Sommer und konnten die sonnigen

und warmen Herbsttage anschlies-

send geniessen. Während des Som-

mers lief auf dem politischen Par-

kett in Sachen Alterspolitik einiges.

Immer wieder hörten wir Seniorin-

nen und Senioren, im Rahmen der

Diskussion über die Altersreform

2020 und die Abstimmung über die

AHV-Plus Initiative, den Ausdruck

„Überalterung der Gesellschaft“,

dies oft als negativ besetzten Aus-

druck. Vielfach wird die Überalte-

rung der Gesellschaft als Problem

dargestellt, sei es bei den Sozial-

versicherungen, oder den Gesund-

heitskosten. Ja, es wird sogar von

einer apokalyptischen Situation und

von einer Katastrophe gesprochen,

die sogar zu eigenartigen Events

auf dem Bundesplatz in Bern füh-

ren kann, indem eine Bundesrats-

partei christlicher Herkunft einer

Horde von Schweinen, Essen aus

benachbarten Restaurants serviert

dies mit dem symbolischen Inhalt,

dass die Schweine, die dieses Es-

sen genüsslich fressen, unsere Se-

niorinnen und Senioren darstellen.

Nein, so nicht, kann man da nur

sagen.

Überalterung ist kein Fluch son-

dern ein Segen für die Gesellschaft.

Man muss unbedingt die Vorzüge

der Langlebigkeitsgesellschaft her-

vorheben. Das Wachstum der Le-

benserwartung ist schliesslich die

grösste zivilisatorische Errungen-

schaft der letzten zweihundert Jah-

re, leider feiert das niemand! Frü-

her hatten wir eine Zweigenera-

tionengesellschaft – heute kennen

viele Kinder noch die Urgrossmut-

ter und den Urgrossvater. Die alte

Gesellschaft ist friedlich. Dies im

Gegensatz zu andern Ländern im

arabischen Raum. Diese haben ei-

ne Altersstruktur mit viel Jüngeren,

entsprechend gibt es auch mehr Un-

ruhe und ein viel grösseres Gewalt-

potential. Diese Staaten haben ei-

ne demografische Inflation. Das

führt – ähnlich wie beim Geld – zu

einer Entwertung. Zu einer Entwer-

tung des Menschen. Die Überalte-

rung der Gesellschaft wird immer

wieder als finanzielles Problem dar-

gestellt. Es ist aber nur die halbe

Wahrheit, dass die Jungen für die

Alten bezahlen. Wir haben heute

vier Generationen, die Erwerbstäti-

gen ab 17 zahlen für die Alten. Jun-

gen, die sich beklagen, dass sie die

Alten bezahlen müssen, muss man

entgegnen: Wer bezahlt denn Euch?

Einen Viertel der Vermögenssteu-

ern in der Schweiz bezahlen die

Rentnerinnen und Rentner, die ihr

Leben lang Steuern bezahlt haben

und so Bildung, Gesundheitswesen

und alle andern staatlichen Aufga-

ben finanzieren. Die Aussage, dass

die Überalterung hohe Gesundheits-

kosten generiere, stimmt ebenfalls

nicht. Die Krankheitsstatistik weist

aus, dass man zwischen 50 und 65

häufiger krank ist als zwischen 65

und 75.

Dass ältere Menschen heute ein

sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor

sind und unsere Volkswirtschaft

massgeblich am Laufen halten, ha-

ben viele Firmen entdeckt. Schau-

en wir uns doch nur die TV-Werbung

an. Eine Untersuchung hat gezeigt,

dass sich 80% der TV-Werbung an

Seniorinnen und Senioren richtet,

eine interessante und wirtschaftlich

potente Käufergruppe.

Schliesslich stellen wir fest, dass

freiwillige und ehrenamtliche Tätig-

keiten in Familien von Enkelkinder

hüten bis Pflege von Partnern, Mit-

arbeit in Vereinen und Organisatio-

nen hauptsächlich von Seniorinnen

und Senioren geleistet werden.

Wenn die zig Millionen Stunden, die

ehrenamtlich geleistet werden, fi-

nanziert werden müssten, würde

dies unsere Volkswirtschaft einiges

kosten.

Dies alles zeigt, dass der oft ne-

gativ belastete Ausdruck: „Überal-

terung der Gesellschaft“ ein Segen

für unsere Gesellschaft ist. Wir ha-

ben in der Schweiz einen gut aus-

tarifierten Generationenvertrag,

gefährden wir ihn nicht, an uns Se-

niorinnen und Senioren soll es nicht

liegen.
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Herbstausgabe 2020

Wie stark leidet die Solidarität der Jungen  
mit den Älteren während Corona?
Der Soziologe Ueli Mäder beschreibt in unserem Interview das Verhältnis zwischen 
Jung und Alt. Die wissenschaftlichen Schwerpunkte des emeritierten Professors der Uni 
Basel sind soziale Ungleichheit und Konfliktforschung.
Andreas Bitterlin: Herr Mäder, es gibt 
jüngere Menschen, die fordern: Sperrt 
die durch Corona stärker gefährdeten 
Alten weg, damit alle andern ohne Ein-
schränkungen leben können. Ist dies 
das Ende der Solidarität unter den 
Generationen?
Ueli Mäder: Nach einer langen guten 
Entwicklung mit der sozialen und soli-
darischen Einsicht, dass Älterwerden 
zum Leben gehört, dominiert derzeit 
leider das finanzgetriebene, kurzfristig 

berechnende Denken. Dazu kommt, 
dass viele Menschen Mühe haben mit 
dem eigenen Älterwerden. Diese beiden 
Faktoren können zu Formen der Diskri-
minierung führen. Aber es gibt viele be-
sonnene Kräfte, die hierzu Gegensteuer 
geben. Deshalb gibt es immer noch ein 
hohes Mass an Generationensolidarität.

Fördert eine Krise wie Corona das von 
Ihnen kritisch beleuchtete kurzfristige 
ökonomisierte Denken? 
Ja, Krisen haben eine verschärfende 
Wirkung in der Gesellschaft. Gerade 
Corona zeigt, dass sich Leute bedrängt 
fühlen, dass sie Angst haben und in der 
Angst auch unproduktiv reagieren. Vie-
le verkriechen sich ins Schneckenhaus, 
andere agieren forsch vorwärts. Krisen 
verschärfen soziale Brisanzen. Wobei 

Menschen und Gesellschaften auch lern-
fähig sind. Auch in früheren Krisensitua-
tionen ging die Welt nicht unter, sondern 
es entwickelten sich neue Kräfte und 
neue Systeme der sozialen Sicherung 
auf der Basis von Vereinbarungen und 
Gesetzen. 

Gemäss einer Studie des Schweizer 
Gewerkschaftsbundes ist die Zunah-
me der mit Corona einhergehenden 
Arbeitslosigkeit in einzelnen Berufs-
sparten bei den 55- bis 64-Jährigen um 
mehr als 10 oder 20 Mal höher als bei 
den 40- bis 54-Jährigen. Was geht da 
bei dieser Diskriminierung der älteren 
Menschen vor?
Zum Teil ist unsere Gesellschaft blind für 
den hohen Wert von sozialen Leistungen, 
den auch ältere Menschen erbringen. 

Inhalt

Wie stark leidet die Solidarität  
der Jungen mit den Älteren  
während Corona?� 1

Editorial� 3

Interessengemeinschaft  
Senioren Baselland IGSBL� 5

Delegiertenversammlung 2020 –  
briefliche Abstimmungen, Resultate� 5

Vom Kapuzinerkloster  
zum Hotel, zum Restaurant,  
zu Kultur und Kirche� 6

Wie zufrieden sind die  
über 55-Jährigen in BS?� 7

Was sieht die neue Schweizer  
Rentenreform vor?� 8

Aus dem Schweizerischen  
Seniorenrat, SSR� 9

Der Marktplatz 55+  
findet virtuell statt� 10

«Die allermeisten Kunden  
reagierten mit Verständnis»� 11 Ueli Mäder zu Besuch in Sissach, wo er aufgewachsen ist und wo wir das Interview 

führten.



2

Wer kurzsichtig ökonomisiert und finan-
zielle Nützlichkeiten priorisiert, übergeht 
viele soziale Aspekte. Dieser finanzge-
triebene Hintergrund führte dazu, dass 
Ü50-Jährige bereits vor Corona Probleme 
auf dem Arbeitsmarkt hatten und sich die 
Situation durch Corona verstärkt.

Welchen sozialen Wert bringen ältere 
Menschen in die Gesellschaft ein?
Es geht darum, Zufriedenheit zu gene-
rieren. Menschen, die zufrieden sind, 
bringen mehr Gelassenheit in die Gesell-
schaft, sie wenden sich vielleicht mehr 
kleinen Kindern zu – das sind unschätz-
bare Werte, welche viele ältere Menschen 
leisten, und das müsste man stärker in 
den Vordergrund rücken.

In einem Vortrag haben Sie erläutert, 
dass Seniorinnen und Senioren nicht 
nur ein Kostenfaktor sind, sondern 
auch für wirtschaftliche Werte sorgen. 
Inwiefern?
Ich kritisiere zwar die Ökonomisierung 
der Gesellschaft, weise aber dennoch 
gleichzeitig darauf hin, dass ältere Men-
schen nicht nur ein Kostenfaktor sind, 
sondern mit ihren Renten und Konsum
ausgaben wie Mieten etc. auch öko-
nomisch interessant sind. Meine Kri-
tik an der Ökonomisierung und der 

gleichzeitige Hinweis auf wirtschaftliche 
Werte sind eigentlich widersprüchlich. 
Aber ich realisierte, dass wenn ich bei-
spielsweise an der Hochschule St. Gallen 
referiere, die Studierenden bei meinem 
Hinweis auf den ökonomischen Nutzen 
die Ohren spitzen. Und so stossen meine 
Botschaften auf mehr Interesse.

Auch Jugendliche leiden unter sozialen 
Problemen. Die Schweizerische Konfe-
renz für Sozialhilfe erwartet einen ra-
santen Anstieg von Kindern, die auf Un-
terstützung angewiesen und von Armut 
betroffen sind. Warum?
Kinder gehören schon jetzt zur Haupt-
gruppe der Armutsbetroffenen und Sozi-
alhilfe-Abhängigen. Sie sind auch gene-
rell von niedrigen Einkommen betroffen. 
In der Schweiz leben ca. 150’000 so ge-
nannte «working poor», also Erwerbstä-
tige, die dennoch arm sind. Das ist die 
offizielle Statistik der Schweiz – wenn 
man aber noch deren Kinder mit be-
rücksichtigt, verdoppelt sich diese Zahl. 
Also viele Kinder fallen aus der offiziel-
len Statistik raus und erleben «aus den 
Augen aus dem Sinn». Das verstehe ich 
nicht, da wird ein Bereich der Armut weg 
definiert, Kinder werden übergangen. 
Und wenn Eltern jetzt arbeitslos werden, 
verlieren viele Kinder an Selbstwert. Sie 

entwickeln Schulschwächen. Das beein-
trächtigt auch ihre künftigen Erwerbs
chancen. Und je tiefer das Einkommen 
ist, desto höher sind die gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen, desto schlech-
ter sind die Wohnbedingungen, desto 
grösser ist oft auch der innerfamiliäre 
Stress.

Sie haben erwähnt, dass sich in frühe-
ren Krisen auch neue Kräfte entwickel-
ten. Entnehmen Sie der jetzigen Situa
tion auch eine optimistische Sicht?
Ja. Auch wenn es vereinzelte despektier-
liche Äusserungen gegenüber Älteren 
gibt (nicht nur von Jungen), hat Corona 
dennoch gezeigt, dass wir gesamtgesell-
schaftlich eine hohe Bereitschaft haben, 
die Gesundheit in den Vordergrund zu 
stellen und damit auch ältere Leute zu 
schützen und wirtschaftliche Einbussen 
in Kauf zu nehmen. Das ist eine beein-
druckende Leistung der Gesellschaft, 
weil sie damit einhergeht, dass man trotz 
allem nicht ausschliesslich dem Diktat 
der Ökonomie folgt. Die Gesamtsituation 
in der Schweiz ist deshalb trotz allem re-
lativ komfortabel.

Interview: 
Andreas Bitterlin, Vorstand SVNW

Zur Person Ueli Mäder

Der 1951 in Beinwil am See ge-
borene Ueli Mäder wuchs in Sis-
sach auf. Nach der Handelsmatur 
und einer Gefängnisstrafe wegen 
Dienstverweigerung studierte er 
an der Universität Basel Soziolo-
gie und Psychologie. Dann leitete 
er eine Entwicklungsorganisation, 
politisierte für die POCH im Gros
sen Rat Basel-Stadt , lehrte an der 
Hochschule für Soziale Arbeit und 
die letzten 15 Jahre als Professor 
an der Uni Fribourg und an der 
Universität Basel. Hier war er auch 
Dekan der Philosophisch-Histori-
schen Fakultät. Ueli Mäder ist seit 
2016 pensioniert und noch in der 
Ombudsstelle der Uni Basel tätig. Er 
lebt mit Esther Schwald in Rheinfel-
den. Ihre drei Kinder sind längst 
ausgeflogen. 
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Editorial 
von SVNW-Präsident Lukas Bäumle

Liebe Leserin
Lieber Leser

Verfolgen Sie täglich die neuen Fallzah-
len der Covid-19-Infizierten, die das BAG 
jeweils via Medien kommuniziert? Ja, wir 
sind leider immer noch im Banne dieser 
Pandemie, sind verunsichert und hoffen, 
dass dieser «Spuk» endlich einmal vorü-
ber geht. Aber man kann sich auch durch 
die vielen Medienberichte und Experten-
meinungen «verrückt» machen lassen. 
Unsere Gesellschaft muss sich langsam 
zu einer neuen, andern «Normalität» mit 
Corona entwickeln. Dazu gehört sicher 
auch, dass wir nun Ferien in der Schweiz 
machen – diesen Sommer konnte man 
dies ausgiebig geniessen. Schöne Wan-
derungen, Gebiete in der Schweiz entde-
cken, die einem vorher noch unbekannt 
waren. Ich hoffe, dass Sie trotz Maske im 
öffentlichen Verkehr den Sommer genies
sen konnten und sich nun auf schöne 
Spätherbsttage freuen können.

Die Covid-19-Pandemie reisst bekannt-
lich wirtschaftlich grosse Löcher auf.
Viele Branchen kämpfen ums Überle-
ben. Tagtäglich erreichen uns Meldun-
gen über Entlassungen bei Firmen. Die 
Arbeitslosigkeit steigt und wird gegen 
Ende Jahr und nächstes Jahr noch mehr 
steigen. Kürzlich sagte mir ein 50-Jähri-
ger: «Ihr Seniorinnen und Senioren habt 
es gut, ihr habt eine sichere Rente, keine 
Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes und 
könnt das Leben geniessen». Ja, ohne 
Zweifel, die Rentnerinnen und Rentner 
leiden nicht unter den wirtschaftlichen 
Folgen der Pandemie, «nur» unter den 
gesundheitlichen. Schon gibt es Stim-
men aus gewissen politischen Kreisen, 
die sagen, die Rentnerinnen und Rent-
ner müssten auch einen Beitrag an die 
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in 
Form von Rentenkürzungen leisten. Die-
ser Forderung muss aber eine klare Ab-
sage erteilt werden, schliesslich haben 
die heutigen Seniorinnen und Senioren 
unsere Schweiz wirtschaftlich aufgebaut, 
den Jungen ermöglicht, sich gut auszu-
bilden und ein Leben lang in die Sozial-
versicherungen einbezahlt. Auf weiterge-
hende Forderungen der Seniorinnen und 

Senioren, wie beispielsweise die Initiative 
für eine 13. AHV-Rente der Gewerkschaf-
ten, sollte allerdings in der heutigen Zeit 
verzichtet werden.

Dieses Jahr wollte bekanntlich der 
SVNW an seiner Jubiläumsdelegier-
tenversammlung (20 Jahre SVNW) mit 
François Höpflinger, Gerontologe, das 
Thema «Hat die Generationensolidari-
tät heute noch Bestand?» vertiefen.
Wegen Corona konnte bekanntlich die 
Delegiertenversammlung nicht durchge-
führt werden. Nun, während der Pande-
mie wurde die Generationensolidarität 
auf den «Prüfstand» gestellt. Man kann 
feststellen, dass am Anfang der Pande-
mie eine grosse Solidarität zwischen 
Jung und Alt vorhanden war. Junge gin-
gen für Seniorinnen und Senioren ein-
kaufen, halfen ihnen beim Arztbesuch 
usw. Mit dem Fortgang der Pandemie 
nahm aber die Solidarität immer mehr 
ab. Junge ärgerten sich, wenn ältere Leu-
te selbstständig einkaufen gingen, Junge 
gaben den Seniorinnen und Senioren 

die Schuld, dass sie wegen ihnen, zum 
angeblichen Schutz der älteren Bevöl-
kerung, keine Partys feiern konnten und 
Diskotheken geschlossen blieben. Die 
ganze Gesellschaft muss zum Generatio-
nenvertrag Sorge tragen, nur so können 
wir die Probleme der Zukunft zusammen 
lösen und deren hat es einige.

Zu Beginn der Covid-19-Pandemie 
wurden die über 65-Jährigen gene-
rell als gefährdete Personengruppe 
bezeichnet.
Die Seniorinnen und Senioren wur-
den mit der Empfehlung «zu Hause zu 
bleiben» besonders stigmatisiert. Der 
Schweizerische Seniorenrat, SSR, hat in 
diversen Medienmitteilungen und Brie-
fen an das BAG diese Aussage kritisiert. 
In der Zwischenzeit hat das BAG diese 
Aussage relativiert, es steht nun: 

«Wer ist besonders gefährdet? Für be-
stimmte Personen kann die Ansteckung 
mit dem neuen Coronavirus gefährlich 
sein. Denn vor allem bei ihnen kann die 

Lukas Bäumle, 
Präsident SVNW



Erkrankung schwer verlaufen. Beson-
ders gefährdet sind: Personen ab 65 Jah-
ren, schwangere Frauen, Erwachsene mit 
folgenden Vorerkrankungen: Bluthoch-
druck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Diabetes, chronische Atemwegserkran-
kungen, Krebs, Erkrankungen und The-
rapien, die das Immunsystem schwä-
chen, Adipositas Grad III (morbid, BMI ≥ 
40 kg/m2)». 

In der Pandemie sind Bewohnerinnen 
und Bewohner von Alters- und Pflege-
heimen besonders gefährdet.
Europaweit wurde das strikte Besuchs-
verbot über Wochen und Monate auf-
rechterhalten. Und trotzdem konnte 
nicht verhindert werden, dass sich viele 
Todesfälle in Pflegeheimen ereigneten. 
Die Gründe dafür sind vielfältig. Sicher 
gehört die Gebrechlichkeit vieler Bewoh-
nerinnen und Bewohner dazu, aber auch 
ihre Wohn- und Lebensform: Ist das Virus 
einmal im Heim und fehlen Schutzmateri-
al und Schutzkonzepte, hat es ein leich-
tes Spiel. Zu wenig Personal, schlechte 
Qualifikationen und die totale Informa-
tionssperre nach aussen erschwerten 
die Situation zusätzlich. In der Schweiz 
waren am Anfang der Pandemie Schutz-
konzepte und Schutzmaterial in vielen 
Institutionen nicht vorhanden. Die totale 
Isolation der Bewohnerinnen und Be-
wohner führte ebenfalls zu vielen Proble-
men. Jede Hundertjährige, jede Lungen-
kranke – sofern sie in den eigenen vier 

Wänden lebten – konnte jederzeit hinaus, 
auf einen Spaziergang oder sogar zum 
Einkaufen. Viele Heimbewohner jedoch 
waren tagelang sprichwörtlich in ihren 
Zimmern interniert. In welchem Ausmass 
sie ans Tageslicht oder an die frische Luft 
kamen, war – als Folge der Informations-
sperre – unklar. Heimbewohnerinnen und 
-bewohner waren aber auch gegenüber 
medizinischen Therapien benachteiligt: 
Mit dem strikten Besuchsverbot war der 
Zugang von Hausärzten, Therapeuten, 
Seelsorgenden und weiteren Fachperso-
nen oftmals erschwert, was negative Fol-
gen auch für die psychische Gesundheit 
hatte. In gewissen Kantonen wurde sogar 
ein Spitaleintritt von Bewohnenden mit 
Covid-19-Verdacht an strengere Aufla-
gen geknüpft als bei der übrigen Bevöl-
kerung. Viele Seniorinnen und Senioren 
werden sich aufgrund dieser Vorkomm-
nisse in Zukunft sicher zweimal überle-
gen, ob sie in ein Alters- und Pflegeheim 
eintreten wollen. Der Dachverband der 
Alters- und Pflegeheime, Curaviva, wird 
nun die ganze Thematik aufarbeiten, da-
mit die richtigen Schlüsse und Verbesse-
rungen für einen weiteren Pandemiefall 
gezogen werden können. 

In dieser Zeit mussten bekanntlich viele 
Sitzungen, Versammlungen, Kongresse 
und Veranstaltungen leider abgesagt 
werden.
So auch unsere Delegiertenversamm-
lung des SVNW, die am 28. Mai 2020 

hätte stattfinden sollen. Der Vorstand ent-
schied sich, die DV schriftlich durchzu-
führen – in dieser Ausgabe des autonom 
werden wir Sie über die Resultate orien-
tieren. An der diesjährigen DV hätten wir 
unser Vorstandsmitglied Sabine Bürk, 
die an der 17. Delegiertenversammlung 
vom 23. März 2017 in Allschwil in den 
Vorstand gewählt wurde, verabschieden 
müssen. Sie hat in unserem Vorstand 
ausgezeichnete und kompetente Arbeit 
geleistet. Neben der Protokollführung der 
Vorstandssitzungen und der Delegierten-
versammlungen sowie der Adressver-
waltung war sie sozusagen das «gute 
Gewissen», das das Präsidium jeweils 
darauf aufmerksam machte, wenn etwas 
vergessen wurde. Unvergessen bleibt die 
Schnelligkeit der Protokollführung, noch 
am gleichen Tag nach der jeweiligen 
Sitzung erhielt der Präsident das fertige 
Protokoll zur Durchsicht. Liebe Sabine, 
der Vorstand dankt Dir herzlich für Dein 
Engagement und Deine ausgezeichnete 
Arbeit im Dienste der Seniorinnen und 
Senioren und wünscht Dir alles Gute für 
die Zukunft, beruflich und privat.

Als Nachfolgerin wurde einstimmig mit 
der schriftlichen Wahl Barbara Doppler 
aus Therwil in den SVNW-Vordstand 
gewählt.
Sie war bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 
2012 Leiterin Finanzen und Personal bei 
den öffentlichen Zahnkliniken in Basel, 
vorher noch im Rechtsdienst des Ge-
sundheitsdepartementes des Kantons Ba-
sel-Stadt tätig und sie ist aktuell Stiftungs-
ratsmitglied im Alters- und Pflegeheim 
Dominikushaus in Riehen und Revisorin 
beim Verein Gsünder Basel. Sie hat sich 
bereits in unserem Vorstand eingearbeitet, 
und wir sind glücklich darüber, ein solch 
kompetentes Vorstandsmitglied zu haben.

Liebe Leserin, lieber Leser, auch in 
diesem Editorial sind einige «Corona
themen». Eine Situation, die uns wahr-
scheinlich noch länger beschäftigen 
wird.
Trotzdem geniessen wir das Leben in 
der sogenannten «neuen Normalität». 
Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Spätherbst und viel Vergnügen beim 
Lesen dieser Ausgabe des autonom.

Lukas Bäumle, Präsident SVNW
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Interessengemeinschaft Senioren Baselland IGSBL
Die IGSBL stellt sich als Ansprechpartnerin für Altersfragen für den Kanton und die  
Gemeinden vor.
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Wer sind wir?
Die IGSBL ist die Nachfolgeorganisation der Alterskonferenz Baselland, die am 19.11.2001 gegründet wurde. Mit Auszug aus 
dem Protokoll Nr. 533 vom 9. März 20014 des Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft ist die IGSBL als Ansprechpart-
nerin für Altersfragen für den Kanton und die Gemeinden bestätigt worden.

Wer ist Mitglied bei der IGSBL?
Mitglieder in der IGSBL sind Seniorenorganisationen, deren Zielsetzung, Programm und Aktivitäten typischen Anliegen die-
ser Altersgruppe entsprechen. Sie sind parteipolitisch und konfessionell neutral. Ihre Mitglieder sind mehrheitlich der Ziel-
gruppe Senioren zuzuordnen. Sie sind kantonal in Baselland oder der Region Nordwestschweiz tätig.
Folgende Seniorenorganisationen sind Mitglied der IGSBL:
– �Graue Panther beider Basel
– �Kantonalverband der Altersvereine Baselland
– �Novartis Pensionierten-Vereinigung
– �Seniorenverband Nordwestschweiz

Welches sind die Ziele?
Die IGSBL wahrt und fördert in Vertretung ihrer Trägerverbände und als Ansprechpartnerin für den Kanton und die Gemein-
den die sozialen, materiellen und kulturellen Interessen der älteren Generation im Kanton Basel-Landschaft. Zur Erreichung 
bestimmter Ziele kann sie mit anderen Organisationen zusammenarbeiten.

Welches sind die aktuellen Themen und Arbeiten der IGSBL?
– �Teilnahme am «runden Tisch für Altersfragen» der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons 

Basel-Landschaft.
– �Vorbereiten der jährlichen Alterstagungen.
– �Mitarbeit bei der Umsetzung des Altersbetreuungs- und Pflegegesetzes, APG,  

insbesondere die Bildung von Versorgungsregionen.
– �Vernetzung mit den Verbänden der Leistungserbringer, stationär und ambulant.
– �Vernehmlassungspartner von Kanton und Gemeinden in Altersfragen.

Delegiertenversammlung 2020 –  
briefliche Abstimmungen, Resultate
Am 28. Mai 2020 hatten wir vorgesehen, die 20. Delegiertenversammlung des 
SVNW im Schmiedenhof in Basel durchzuführen. Wegen der Covid-19-Verord-
nung des Bundesrates, die Versammlungen in dieser Zeit nicht erlaubte, beschloss 
der Vorstand des SVNW, die Delegiertenversammlung schriftlich durchzuführen 
und die Delegierten mittels Brief abstimmen zu lassen.

Resultate:
1. Eingegangene Stimmzettel� 118

2. Wahl von Barbara Doppler in den Vorstand SVNW� 118 Ja

3. �Jahresrechnung, Revisonsbericht  
und Déchargeerteilung an Vorstand� 117 Ja

4. �Jahresrechnung, Revisionsbericht  
und Déchargeerteilung an Vorstand	�  1 Enthaltung

Die Abstimmungsunterlagen werden beim Präsidenten archiviert.
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Vom Kapuzinerkloster zum Hotel,  
zum Restaurant, zu Kultur und Kirche
Führung für SVNW-Mitglieder durch das Kloster Dornach  
und den Klostergarten am 2.7.2020.

Bei angenehmem Sommerwetter liessen 
sich annähernd vierzig Interessierte in 
die bewegende Geschichte des 350-jäh-
rigen Klosters Dornach von Frau van der 
Meulen und Frau Löw einführen.

1672 wurde mit Erlaubnis und einer 
Erbschaft von 6000 Gulden von Ma-
ria Magdalena von Roll ein Kloster ge- 
gründet und im Jahr 1676 eingeweiht. 
Im Juli desselben Jahres zogen vier Pat-
res und zwei Brüder aus verschiedenen 
Klöstern der Innerschweiz in das Gebäu-
de ein.

Der Kapuzinerorden ist ein franziskani-
scher Bettelorden, der aus einer Reform-
bewegung anfangs des 13. Jahrhunderts 
aus dem vom heiligen Franziskus von As-
sisi gegründeten Franziskanerorden ent-
stand. Als Gründer gilt Mateo de Bascio, 
der sich auf die ursprünglichen Ideale 

des heiligen Franziskus besann. Nach-
dem er und andere Franziskanerbrüder 
Pestkranke und Sterbende gepflegt hat-
ten, erhielten sie im Jahre 1528 vom Papst 
ein Schutzschreiben, das als Gründungs-
urkunde des neuen Ordens galt. Wie frü-
her Franz von Assisi, trugen sie braune 
Kutten mit Kapuzen (il capuccio), die Klei-
der der Wanderprediger. Deshalb erhiel-
ten sie den Namen «Kapuziner».
(Ausschn. aus Zusammenf. V.  Thomi, 
Mitgl. SVNW)

1990 mussten die Mönche mangels 
Nachwuchses das Kloster verlassen und 
sie verteilten sich auf andere Klöster in 
der Innerschweiz. 1996 überschrieb der 
Kanton Solothurn das Nutzungsrecht 
des Klosters an die gegründete «Stiftung 
Kloster Dornach» und 1999 übergab der 
Kanton Solothurn mit einer Schenkungs-
urkunde die Anlage der Stiftung.

Die Stiftung setzt sich ehrenamtlich für 
den Erhalt des Klosters sowie die Wei-
terführung der kulturellen, sozialen und 
kirchlichen Traditionen ein. Impulse 
aus Kunst, Musik und Literatur, wech-
selnde Ausstellungen, Mittagskonzerte 
und Lesungen laden ein, die Oase beim 
Bahnhof in Dornach zu besuchen. In 
den schlicht aber behaglich eingerich-
teten Klosterzellen, ganz der Tradition 
der Kapuziner verpflichtet, lässt es sich 
eine Auszeit nehmen. Im historisch an-
gelegten Klostergarten kann man die 
Seele baumeln lassen oder sich durch 
die vom Küchenteam liebevoll zuberei-
teten Speisen aus den frisch geernteten 
Produkten in kulinarische Sphären ent-
führen lassen.

Susan Serena
Vorstand SVNW
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Wie zufrieden sind die über 55-Jährigen in BS?
Resultate zur neuesten Befragung im Jahr 2019.

Das Statistische Amt und das Gesund-
heitsdepartement BS befragen im 4-jäh-
rigen Rhythmus die Bevölkerung ab 55 
Jahren zu ihrer Zufriedenheit, zu ihren 
Ansprüchen und zu ihrem Eingebunden-
sein in den Wohnkanton.
Die Befragung findet mittels eines stan
dardisierten Fragebogens analog und 
virtuell statt. Es wurden 5000 Personen 
aus dem Einwohnerregister per Zufall 
ausgesucht. Kriterien waren: 
Alter über 55 Jahren, Schweizerinnen 
und Schweizer oder Ausländerinnen 
und Ausländer mit Bewilligung B oder C 
und mind. 1 Jahr Aufenthalt im Kanton. 
Eine Durchmischung der verschiedenen 
Quartiere wurde ebenfalls vorgenom-
men. Die Befragung fand im Sept. und 
Okt. 2019 statt.
Der Rücklauf beträgt 28,2%. In Riehen 
und Bettingen ist er am höchsten, im 
Kleinbasel am tiefsten. Die meisten Bogen 
füllten die 65 –74-Jährigen aus. Zwischen 
Frauen und Männern besteht kaum ein 
Unterschied.
Erstaunlich ist, dass die Resultate beina-
he identisch sind mit denen von 2015.

Zu den einzelnen Fragen:
– �Wie gerne leben Sie in Basel? – 94%  

der Befragten leben gerne oder eher 
gerne in BS.

– �Was ist Ihnen wichtig am aktuellen 
Wohnort? – Hier schwingt die Nähe 
zum ÖV und zu Einkaufsmöglichkeiten 
obenauf.

– �Unzufrieden ist eine Mehrheit mit  
dem Parkplatzangebot und mangelnder 
Ruhe sowie mit dem Angebot an alters-
angepasstem Wohnraum.

– �Die Frage nach dem Sicherheitsgefühl: 
Eine Mehrheit fühlt sich sowohl tags als 
auch nachts allein daheim sicher, un-
terwegs fühlen sich die meisten am Tag 
sicher, in der Nacht eher nicht.

– �Zum Wohnen: Eine Mehrheit möchte zu 
Hause wohnen bleiben und bei Bedarf 
Unterstützung beiziehen können. Bei 
den höheren Altersgruppen ist auch 
Wohnen in einem Alters- und Pflege-
heim eine Option.

– �Kenntnisse von Angeboten für Ältere in 
der Stadt: Die meisten Angebote sind 
wenig bekannt (z.B. Info älter werden, 

Café Balance, Seniorenforum, Markt-
platz 55+ o.ä). 

– �Bestehender Handlungsbedarf: v.a. im 
Wohnungsangebot (bezahlbarer Wohn-
raum), Verbesserung ÖV und Sicherheit.

– �Eigene finanzielle Möglichkeiten: Zur 
Deckung der Grundbedürfnisse hat 
eine Mehrheit genug Geld, für Kran-
kenkasse, Ferien und Sparen dürfte 
es mehr sein. Die Hälfte der Befragten 
weiss, wo sie sich bei finanziellen Pro
blemen Hilfe holen kann.

– �Gesundheit: 84% der Befragten fühlen 
sich gesundheitlich gut oder eher gut.

– �Mobilität: Wichtige Einrichtungen sind 
für eine Mehrheit der Befragten in we-
niger als 10 Minuten zu Fuss erreichbar.

– �Informationsbeschaffung: Personen im 
näheren Umfeld stellen die erste An-
laufstelle bei Informationsbedarf dar, 
gefolgt von Zeitungen und Zeitschriften. 
Das Internet nimmt im Verhältnis zu 
den Vorjahren zu, hingegen nimmt die 
Bedeutung von Radio und Fernsehen 
ab.

– �Freizeit und Freiwilligenarbeit: Die Be-
fragten geben an, häufiger freiwillig 
tätig zu sein als in früheren Befragun-
gen. Dabei sind die 65 –74-Jährigen am 
aktivsten.

Dies ist nur ein kleiner Aus- und Zusam-
menzug aus dem sehr umfangreichen 
Fragebogen. Von der Seniorenkonferenz 
55+ wurde der Fragebogen kritisiert, da 
er zu umfangreich und in einer wenig an-
gepassten Sprache abgefasst ist (komple-
xe Formulierungen, Fachausdrücke, etc.).
Leider konnten wir auf den aktuellen Fra-
gebogen keinen Einfluss mehr nehmen, 
da aus statistischen Gründen 3x der 
gleiche Fragebogen verwendet werden 
muss. Wir hoffen sehr, für den nächsten 
Fragebogen unseren Einfluss geltend 
machen zu können und in die Erarbei-
tung einbezogen zu werden.

Gisela Konstantinidis
Präsidentin 55+ Basler Seniorenkonferenz
Vorstand SVNW

94% der Befragten leben gerne oder eher gerne in BS.



8

Was sieht die neue Schweizer Rentenreform vor?
Die Finanzierung der Altersvorsorge in der Schweiz ist zunehmend unsicherer gewor-
den. Es braucht dringend eine Reform, doch ein erster Entwurf wurde in einer Volks-
abstimmung abgelehnt. Jetzt legte die Regierung mit «AHV 21» eine neue Version vor: 
Diese sieht erneut eine Erhöhung des Rentenalters für Frauen vor.

Worum geht es?
Die Alters- und Hinterlassenenversiche-
rung (AHV), die den Rentnerinnen und 
Rentnern, die in der Schweiz leben oder 
hier gearbeitet haben, ein Existenzmini-
mum garantiert, muss dringend refor-
miert werden. Die Sozialabgaben und 
Beiträge der öffentlichen Hand reichen 
nicht mehr aus, um die Kassen aufzusto-
cken. Eine erste umfassende Reform des 
Schweizer Altersvorsorgesystems schei-
terte 2017 in einer Volksabstimmung. 
Jetzt hat der Bundesrat (Regierung) ei-
nen neuen Vorschlag ausgearbeitet: AHV 
21. Ziel der Reform ist es, das aktuelle 
Niveau der Renten zu erhalten und die 
Finanzierung der AHV zu stabilisieren. 
Das Projekt muss noch von Parlament 
und Volk gutgeheissen werden.

Was sieht die neue Reform AHV 21 vor?
Obschon das Vorgängerprojekt in der 
Volksabstimmung abgelehnt wurde, 
schlägt AHV 21 erneut eine Erhöhung 
des Rentenalters für Frauen auf 65 Jah-
re vor. Die Erhöhung würde schrittweise 
über vier Jahre eingeführt. Insgesamt soll 
der Eintritt in den Ruhestand mit AHV 21 

flexibler gestaltet werden, Frauen und 
Männer sollen sich ab 62 frühzeitig pen-
sionieren lassen können; für Männer be-
deutet dies ein Jahr früher als bisher.
Die Regierung will die Werktätigen mit 
der Reform gleichzeitig ermuntern, über 
das Alter von 65 Jahren hinaus zu ar-
beiten, indem sie die Möglichkeit anbie-
tet, auf diese Weise Beitragslücken zu 
schliessen oder den Rentenbetrag zu er-
höhen. Der Übergang in den Ruhestand 
soll bis zum Alter von 70 Jahren aufge-
schoben werden können.
Als weitere Massnahme zur Aufstockung 
der AHV-Mittel schlägt die Regierung mit 
der Reform eine Erhöhung der Mehr-
wertsteuer (MWST) um 0,7 Prozentpunk-
te vor, die damit auf 8,4% steigen würde.

Ist das Projekt AHV 21 besser  
akzeptiert als sein Vorgänger?
Die Kritiker und die Kritik bleiben im We-
sentlichen dieselben. Linke Parteien und 

Gewerkschaften kritisieren die Erhöhung 
des Rentenalters für Frauen ohne ein 
konkretes Gegenstück zur Verbesserung 
der Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt 
und bei der Aufgabenteilung im Haushalt. 
Rechte Parteien und Wirtschaftskreise 
sind ihrerseits der Ansicht, die Erhöhung 
der MWST sei zu hoch, und verlangen 
mehr Massnahmen zur Senkung der 
Ausgaben. Auch sollten mehr Anreize ge-
schaffen werden, damit Werktätige über 
65 Jahre hinaus im Erwerbsleben bleiben.
Die Mehrheit der Parteien bedauert zu-
dem, dass die Regierung entschieden 
hat, die Reform der AHV und der beruf-
lichen Vorsorge voneinander zu trennen. 
Sie sind der Ansicht, dass die beiden 
Systeme eng miteinander verbunden 
sind, und dass sie beide dringend und 
koordiniert reformiert werden sollten.
Die ganze Vorlage des Bundesrates 
kommt nun in die eidgenössischen Räte 
und wird sicher zu grossen Diskussionen 
führen.

Lukas Bäumle
Präsident SVNW
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Aus dem Schweizerischen Seniorenrat, SSR:
Der Schweizerische Seniorenrat, SSR, hat zum Covid-19-Gesetz, das nun in die eidg. 
Räte kommt, folgende Vernehmlassung abgegeben:

Vernehmlassung Covid-19-Gesetz – Antrag betreffend Umsetzung von Art. 2 Abs. 6 des Entwurfs Covid-19-Gesetz

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin
Sehr geehrte Damen Bundesrätinnen, sehr geehrte Herren Bundesräte

Besten Dank für die Möglichkeit der Vernehmlassung zum Covid-19-Gesetz. Wir beziehen uns in unserer Stellungnahme und in 
unserem Antrag auf den Art. 2 Abs. 6 des Covid-19-Gesetzes und auf den entsprechenden Erläuternden Bericht vom 19.6.2020.
Gemäss Art. 2 Abs. 6 des Covid-19-Gesetzes kann der Bundesrat Massnahmen zum Schutz von besonders gefährdeten Personen 
anordnen. Laut Erläuterndem Bericht vom 19.6.2020 (S.18) werden dabei die besonders gefährdeten Personen wie folgt definiert:

«Als besonders gefährdete Personen gelten nach aktuellem Kenntnisstand Personen ab 65 Jahren und Personen, die insbe-
sondere folgende Erkrankungen aufweisen: Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegser-
krankungen, Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen, und Krebs.»

Es gibt keinerlei epidemiologische Befunde dafür, dass alle Personen ab 65 besonders gefährdet sind. Tatsache ist, dass es viele 
«jüngere Alte» (65–75-Jährige) und auch einige noch Ältere gibt, die fit und gesund sind, die biologisch jünger sind als ihr ka-
lendarisches Alter und die keine Vorerkrankungen haben, die ein erhöhtes Covid-19 Risiko darstellen. Für die betroffenen gesun-
den Alten ist es diskriminierend, wenn sie vom Bundesrat als Risiko bezeichnet werden. Diese Diskriminierung hat zahlreiche 
negative Auswirkungen, zum Beispiel die Verhinderung von Kinderhüten, Einkaufen und der Verzicht auf die Benützung des ÖV. 
Auch volkswirtschaftlich gesehen ist es unsinnig, auf die wichtigen Leistungen von gesunden älteren Menschen zu verzichten. 
Viele Menschen, die über 65 Jahre sind, haben sich eingeschlossen und verloren so jeglichen sozialen Kontakt und vereinsamten.
Der Schweizerische Seniorenrat, SSR, bittet den Bundesrat, dass er im erläuternden Bericht und in der Umsetzung des Co-
vid-19-Gesetzes die Definition der Risikogruppen differenziert und Personen ab 65 nicht mehr pauschal als Risikogruppe einstuft. 
Alter ist keine Krankheit. Die Definition von Personen ab 65 als Risikogruppe war in der Anfangszeit der Epidemie legitim, muss nun 
aber differenziert werden. Der SSR hat sich bereits im Mai mit einem entsprechenden Schreiben an das BAG gewandt.
Die gemäss Erläuterndem Bericht geplante Umsetzung des Art. 2 Abs. 6 des Covid-19-Gesetzes ist unseres Erachtens unverhält-
nismässig. Dies aus folgenden Gründen:
Laut den vom BAG veröffentlichten Covid-19-Zahlen, Stand 28.06.2020, beträgt die Inzidenz der laborbestätigten Todesfälle in der 
Altersklasse 60–69 Jahre 0,0134%, in der Altersklasse 70–79 Jahre 0,048% und schliesslich bei einem Alter von 80+ 0,2628%. Die 
Zunahme der Sterblichkeit in der Altersklasse ab 80+ korreliert mit der natürlichen Sterblichkeit und der durchschnittlichen Le-
benserwartung in der Schweiz, welche für Männer bei 81.9 und für Frauen bei 85.6 Jahren liegen. 

– �Der vom Bundesamt für Statistik BFS publizierte Bericht vom 15.5.2020 zeigt eine Übersterblichkeit von 2200 Personen in der 
Altersgruppe der über 65-Jährigen im Grippefrühjahr 2015. Damals wurde vom Bundesrat keine einzige Massnahme verfügt. Im 
Vergleich dazu gab es im Corona-Frühjahr 2020 1681 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 über alle Altersklassen hinweg.

– �Die gemäss Erläuterndem Bericht geplante Umsetzung des Art. 2 Abs. 6 des Covid-19-Gesetzes verstösst gegen zahlreiche 
Grundrechte: 

	 – �Art. 7 BV Menschenwürde
	 – �Art. 8 BV Rechtsgleichheit; «niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen des Alters»
	 – �Art. 9 BV Schutz vor Willkür; es ist willkürlich, gesunde und fitte Menschen alleine aufgrund eines Merkmals (Alter) gesetzlich 

als besonders gefährdete Personen zu stigmatisieren. 

Aufgrund der vom Bundesrat im Frühjahr 2020 verhängten Massnahmen mit der unverhältnismässigen und unnötigen Stigmati-
sierung aller Personen ab 65 als besonders gefährdete Personen wurden diese Menschen in den letzten Monaten bereits in der 
Öffentlichkeit beschimpft, ausgeschlossen und teilweise gar bespuckt. Mit solchen Massnahmen ist der für die Schweiz wichtige 
Generationenvertrag in Gefahr.
Auf die verfassungswidrige und diskriminierende Definition «Personen über 65 Jahren» ist im Zusammenhang mit Covid-19 zu 
verzichten. Wir beantragen eine differenzierte Beschreibung der besonders gefährdeten Personen, welche Eingang findet in die 
Botschaft, welche am 12. August 2020 vom BR zu Handen des Parlamentes verabschiedet werden soll.

Wir danken Ihnen für die Unterstützung unseres Antrages.

 
• Laut den vom BAG veröffentlichten Covid-19-Zahlen, Stand 28.06.2020, beträgt die 

Inzidenz der laborbestätigten Todesfälle in der Altersklasse 60-69 Jahre  0,0134 %, in 
der Altersklasse 70-79 Jahre 0,048 %, und schliesslich bei einem Alter von 80+ bei 
0,2628 %. Die Zunahme der Sterblichkeit in der Altersklasse ab 80+ korreliert mit der 
natürlichen Sterblichkeit und der durchschnittlichen Lebenserwartung in der Schweiz, 
welche für Männer bei 81.9 und für Frauen bei 85.6 Jahren liegen .  
 

• Der vom Bundesamt für Statistik BFS publizierte Bericht vom 15.5.2020  zeigt eine 
Übersterblichkeit von 2200 Personen in der Altersgruppe der über-65-Jährigen im 
Grippefrühjahr 2015. Damals wurde vom Bundesrat keine einzige Massnahme ver-
fügt. Im Vergleich dazu gab es im Corona-Frühjahr 2020 1681 Todesfälle im Zusam-
menhang mit Covid-19 über alle Altersklassen hinweg . 
 

• Die gemäss Erläuterndem Bericht geplante Umsetzung des Art. 2 Abs. 6 des Covid-
19-Gesetzes verstösst gegen zahlreiche Grundrechte:  

o Art. 7 BV Menschenwürde 
o Art. 8 BV Rechtsgleichheit; «niemand darf diskriminiert werden, namentlich 

nicht wegen des Alters» 
o Art. 9 BV Schutz vor Willkür; es ist willkürlich, gesunde und fitte Menschen al-

leine aufgrund eines Merkmals (Alter) gesetzlich als besonders gefährdete 
Personen zu stigmatisieren.  

 
Aufgrund der vom Bundesrat im Frühjahr 2020 verhängten Massnahmen mit der un-
verhältnismässigen und unnötigen Stigmatisierung aller Personen ab 65 als besonders 
gefährdete Personen wurden diese Menschen in den letzten Monaten bereits in der 
Öffentlichkeit beschimpft, ausgeschlossen und teilweise gar bespuckt. Mit solchen 
Massnahmen ist der für die Schweiz wichtige Generationenvertrag in Gefahr. 

 
Auf die verfassungswidrige und diskriminierende Definition «Personen über 65 Jah-
ren» ist im Zusammenhang mit Covid-19 zu verzichten. Wir beantragen eine differen-
zierte Beschreibung der besonders gefährdeten Personen, welche Eingang findet in 
die Botschaft, welche am 12. August 2020 vom BR zu Handen des Parlamentes ver-
abschiedet werden soll. 

 
Wir danken Ihnen für die Unterstützung unseres Antrages. 

 
Freundliche Grüsse 
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Der Marktplatz 55+ findet virtuell statt
Der inzwischen schon traditionelle Marktplatz 55+ für ältere Menschen, der sich in  
den letzten Jahren grosser Beliebtheit erfreute, kann dieses Jahr wegen der Coronakrise 
nicht in der Markthalle stattfinden. Deshalb ist er virtuell aufgeschaltet.

33 Organisationen haben sich für den 
«virtuellen und geschriebenen» Markt-
platz 55+ angemeldet. Ihre Präsentati-
onen sind auf der erweiterten Webseite 
www.marktplatz55.ch einsehbar. Der vom 
SVNW eingebrachte Text:

Seniorenverband Nordwestschweiz 
SVNW
Wofür steht unsere Organisation?
Mit seinen rund 8000 Mitgliedern ist 
der Seniorenverband Nordwestschweiz 
SVNW ein wichtiges einflussreiches 
Sprachrohr der Seniorinnen und Senio-
ren in der Nordwestschweiz. Der SVNW 
wurde 1999 gegründet als gemeinnützi-
ger, parteipolitisch und konfessionell un-
abhängiger Verband, der die Interessen 
der älteren Generation vertritt.

Was ist unser Ziel?
Ältere Menschen wollen in ihrer Vielfalt 
differenziert wahrgenommen werden und 
ihr Leben selbstbestimmt und verant-
wortungsvoll gestalten. Sie wollen nicht 

diskriminiert werden und die notwendigen 
und altersgerechten Lebensbedingungen 
vorfinden. Dafür engagieren wir uns.
Ältere Menschen wollen auch ihren Bei-
trag zu einem funktionierenden Genera-
tionenvertrag leisten und nicht nur als 
Kostenfaktor wahrgenommen werden. 
Der Basler Soziologie-Professor Ueli 
Mäder hat an einer öffentlichen vom 
SVNW organisierten Informationsver-
anstaltung auf Fakten hingewiesen: Ein 
beachtlicher Teil der Renten geht über 
die Mieten und den Konsum direkt in die 
Wirtschaft zurück, und Grosseltern be-
treuen in der Schweiz jährlich über 100 
Millionen Stunden ihre Enkelkinder. 

Was ist unser Angebot, bezogen auf die 
Zielgruppe 55+?
– �Wir nehmen Einfluss auf die soziale 

und gesellschaftliche Entwicklung, ins-
besondere auf die Gestaltung einer zeit-
gemässen Seniorenpolitik.

– �Als Gesprächspartner von Regierungen,  
Behörden und gesellschaftlichen Instituti- 

onen vertreten wir aktiv die Anliegen 
und Sichtweisen der älteren Generation.

– �Wir setzen uns für moderne und zeitge-
mässe Altersbilder und eine faire Seni-
oren- und Generationenpolitik ein.

– �Wir engagieren uns bei der Entwick-
lung und Realisierung von Projekten u. 
a. in den Bereichen Gesundheit, Woh-
nen, Sicherheit, Renten, Generationen-
vertrag und Mobilität. 

– �Wir beteiligen uns aktiv in Vernehm-
lassungen von Bund und Kantonen zu 
alterspolitischen Fragestellungen. 

– �Um unsere Zielsetzungen zu erreichen, 
wirken unsere Vorstandsmitglieder ak-
tiv in zahlreichen eidgenössischen und 
kantonalen Gremien und Vorständen 
mit.

Handlungsaufforderungen
Ältere Menschen müssen sich in poli-
tische und gesellschaftliche Prozesse 
einbringen, damit die Anliegen ihrer Ge-
neration erfüllt werden. Der SVNW leistet 
hierbei Unterstützung.

Impressionen des letztjährigen «Marktplatz 55+», u. a. mit einem gut besuchten Stand 
des SVNW. Corona verhinderte die diesjährige Austragung mit Publikumsverkehr. 
Wir hoffen auf eine Präsentation in der Markthalle im nächsten Jahr! 
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«Die allermeisten Kunden reagierten mit Verständnis»
Seit 2017 inseriert Twerenbold Reisen AG in der SVNW-Publikation «autonom». Wegen 
der Planungsunsicherheit in der Folge von Corona in dieser Ausgabe nicht. Wie geht es 
unserem geschätzten Geschäftspartner in dieser Situation? Karim Twerenbold, Inhaber 
und Verwaltungsratspräsident der Twerenbold Reisen Gruppe, gibt Auskunft.

Andreas Bitterlin, autonom: Wie haben 
Sie spontan reagiert, als Sie die Konse-
quenzen des Lockdowns mit den massi-
ven Reisebeschränkungen realisierten?
Karim Twerenbold: Meine Gedanken gal-
ten unseren Mitarbeitern, den Kunden 
und unserem Unternehmen. Für mich 
war besonders wichtig, durch geschick-
tes Handeln diese Krise gemeinsam zu 
meistern.

Wie viele Reisecars und Schiffe Ihrer 
Firma verharrten während der Ein-
schränkungen ohne Bewegung an Ort?

Bis Ende Juni, als wir dank der aufgeho-
benen Einschränkungen einen sanften 
Saisonstart wagen konnten, waren die 
65 Busse und 11 Schiffe praktisch aus-
nahmslos parkiert. Unsere ganze Flotte 
war richtiggehend stillgelegt. Das war 
für uns alle eine noch nie dagewesene 
Situation.

Wie reagierte Ihre Kundschaft auf das 
Ausbleiben oder die Annullation von 
Angeboten?
Die allermeisten reagierten mit viel 
Verständnis und teilten unser Leid. Sie 
schätzen unsere kundenorientierte Her-
angehensweise und fühlen sich bei uns 
gut aufgehoben. Unsere Gäste wissen, 
ihr Schutz und der unserer Mitarbeiten-
den hat bei uns oberste Priorität.

Wie lösten und lösen Sie die coronabe-
dingten Probleme?
Wir haben Schutzkonzepte erarbeitet 
und umgesetzt, die jeweils den aktu-
ellsten Bestimmungen der Behörden 
und Branchenverbände entsprechen. 
Dazu gehen wir teilweise auch noch et-
was weiter: Obwohl wir auf Schweizer 
Strassen bisher gesetzlich nicht dazu 
verpflichtet sind, haben wir auf allen 
unseren Busreisen die Maskenpflicht 
eingeführt. Die Gäste reagieren darauf 
praktisch ausnahmslos mit Verständ-
nis und akzeptieren die präventiven 
Massnahmen. Wichtig ist uns, trotz der 

Einschränkungen durch das Schutzkon-
zept, unseren Gästen ein schönes Ferien
erlebnis zu ermöglichen.

Wie sieht die aktuelle Situation aus be-
züglich Möglichkeiten und Beschrän-
kungen beim Reisen?
Die Beschränkungen ändern sich immer 
wieder. Die meisten unserer Destinatio-
nen liegen in Europa, das macht die Lage 
etwas übersichtlicher, trotzdem bleibt 
die Situation hochdynamisch. Unsere 
Reisegestaltung ist im Moment flexiblen 
Anpassungen unterworfen, anders geht 
es gar nicht. Dank unserer verständnis-
vollen Kunden und unseren grossarti-
gen Mitarbeitenden, die jeden Tag ver-
suchen, aus der momentanen Situation 
die beste Reise zu gestalten, geniessen 
unsere Gäste ihre Ferien mit uns dann in 
vollen Zügen.

Interview Andreas Bitterlin
Vorstand SVNW

Twerenbold Reisen AG 
Rund 100’000 Kunden reisen jähr-
lich mit der Twerenbold Reisen 
Gruppe auf alle Kontinente – per 
Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder 
zu Fuss. In den Reisefirmen der 
Twerenbold Reisen Gruppe küm-
mern sich Mitarbeiter in rund 350 
Vollzeitstellen um die Bedürfnisse 
unserer Kunden. Zur Gruppe ge-
hören der Busreiseveranstalter 
Twerenbold Reisen, der Fluss- und 
Kreuzfahrtenspezialist Reisebüro 
Mittelthurgau, der Pionier für Na-
tur- und Wanderferien Imbach 
Reisen und Vögele Reisen, der 
Spezialist für begleitete Flugrund-
reisen. 65 eigene Reisebusse und 
elf Excellence-Flussschiffe zählen 
2020 zur Flotte der Twerenbold 
Reisen Gruppe. Das Familienunter-
nehmen wurde dieses Jahr stolze 
125 Jahre alt. 

Karim Twerenbold, Inhaber und Verwal-
tungsratspräsident der Twerenbold Rei-
sen Gruppe

Die Flotte mit 65 Bussen und 11 Schiffen  
waren während des Lockdowns stillgelegt.
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Frau Monique Buzzi, Baselmattweg 
200, 4123 Allschwil, gewinnt mit der 
richtigen Lösung der Sommerausgabe 
2020 das von den Raiffeisenbanken der 
Nordwestschweiz gestiftete Goldvreneli.

Wir gratulieren herzlich

Rätselecke

Lösungswort einsenden an:
raetselautonom@gmx.ch
oder an: SVNW, Postfach, 4001 Basel
Einsendeschluss: 22. Oktober 2020


